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Polizei -Verordnung,
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen.

Auf Grund der M 187 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltuna vom
80 . Juli 1883 und gemäß der Ztz 6,12 und 13 der
Vcrordnuna über die Polizeiverwaltmi g in den neu
erworbenen LandcStheilen vom 20 . September 1867
lG . S . S . 15291 wird unter Zustimmung des
Provinrialrath « für den Umfang der Provinz
Hessen -Nassau Folgendes verordnet:

I . Geltuna anderweitiger Polizei-
Verordnungen.

8 1. Für den Verkebr mit Kraflfabrzeugcn
(Kraftwagen und Krarlfabrrädern ) gelten sinii-
aeinäß die Vorschriften der de» Verkebr mit Fuhr¬
werken bcziebunoswcise Fahrrädern nuf öffentliche»
Straßen und Plätzen regelnden Polizeiverordnnnacn,
sofern nicht die nachfolgenden Vorschriften andere
Anordnung treffen.

Werden .Kraftfahrzeuge für den öffentlichen
Fnbrbetricb verwendet , so finden auf fie auch die
Bestimmungen über den Betrieb der Droschken
beziehungsweise Omnibusse oder die sonstigen dem
öffentlichen Transportgewerbc dienenden Fuhrwerke
entsprechende Anwendung.

II . Beschaffenheit und Ausrüstung der
Kraftfahrzeuge.

§ 2 . Kraftfahrzeuge müssen betriebssicher ein¬
gerichtet sein . _ Die Erregung übermäßigen Ge¬
räusche ? , sowie die Entwickelung belästigenden
Rauche ? oder Dampfes oder belästigender übler
Gerüche ist unstatthaft.

Etwaige Vorrichtungen zum Auspuffen des
Dampfes oder der Gase müssen au einer möglichst
wenig sichtbaren Stelle sich befinden.

8 3 . Die Leukvorichtnnaen müssen leicbt zn
handhaben «ein und c? ermöglichen , daß Krcnt-
Wagen ans Straßendämmen van 10 Meter Breite
und Kraftsnhrräder nns solchen von 3 Meter Breite
umkebren können . Für Kraftwagen , die Lasten-
transportzwcckcn dienen , können Ausnahmen zn-
gclaffen werden.

Z 4 . Jeder Kraftwagen ist mit zwei von ein¬
ander nnabbängia zn handhabenden , schnell und
ficher wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen,
von denen jede für fich im Stande ist , den Wagen
ans ebenem , trockenem Asvbaltvflasier bei einer
Geschwindigkeit van 15 Kilometer in der Stunde
auf längstens 8 Metern zum Stehen zu bringen.
Für Krasifabrräder genügt eine den vorstehenden
Bestimmungen entsprechende Bremsvorrichtung.

8 5. Jedes Kraftfahrzeug muß mit einer
Huppe ausgestattet sein . Die mit derselben zn
gebenden Warnungszeichen müssen deutlich wahr¬
nehmbar sein , ohne durch überlautes oder grelles
Geräusch da ? Publikum zu belästigen.

Ausnahmen können für Kraftfahrzeuge , welche
bestimmten öffentlichen Zwecken dienen 0 . B . für
Kraftwagen der Feuerwehr ) , zugelaffen oder vor-
geschrieben werden.

8 6 . Die Lenk - , Brems - und Signalvor-
richtunaen sind so anznbrinaen , daß der Führer
sie. obnesein Augenmerk von der Fahrtrichtung ab-
znlenken , leickt und auch im Dunkeln ohne Ver-
wechselnngsaesghr handhaben kann.

8 7 . Jeder Kraftwagen ist mit mindestens
zwei hellleiichtenden , an den Seiten anzubringenden
Laternen auszurüsten , deren Licht nach vorn falle»
muß . und deren Gläser nicht farbia sein dürfen.

Sie müssen es ermöglichen , daß die Fahrbahn
auf mindestens 20 Meter vor dem Wagen durch
den Führer übersehen werden kann.

Bei Krastfabrrädern genügt eine solche Laterne.
8 8 . Jedes Kraftfahrzeug muß mit einem

Schilde versehen sein , welches die herstellende
Firma , die Anzgbl der Pferdekräfte der Maschine
und das Eigengewicht des Wagens anaiebt.

in . Polizeiliche Eontrolvorschriften.
8 9 . Jedes Krastsabrzeng , mit welchem inner¬

halb der Provinz Hessen -Nassau öffentliche Straßen
befahren werden , muß mit einer polizeilichen
Erkeunnngsnummer . sowie mit der Bezeichnung des
Sitzes der Polizeibehörde versehen sein , welche die
Nummer ansaegeben hat.

8 10 . Der Antrag aus Zutbeilnna einer Er-
kennungsnummer ist an die Ortspolizcibebärde
des Wohnorts des Eigenthümcrs zn richten . Dem
Anträge wird stattgegeben , wenn festgestellt ist , daß
das Kraftfahrzeug den vorgeschriebcnen Be¬
stimmungen genügt.

Bei Fahrzeugen mit Dampfbetrieb ist von
dem Nachßichenden außerdem der Nachweis zu
führen , daß die für den Betrieb van Dampfkesseln
bestehenden besondere » Vorschriften befolgt sind.

Name und Wobnort beziehungsweise Wohnung
der Eigenthümer und Fabrikanten sind behufs Ein¬
tragung in eine polizeiliche Liste anzngeben.

lieber die Zntbeiliing der Erkenniingsnummcr
wird eine Bescheinigung ausgestellt.

8 11 . Auf Antrag einer Firma , deren Sitz
sich in der Provinz Hessen -Nassau befindet , ist der
zuständiae Regierungs -Präsident befugt , nach er¬
folgter Prüfung eine Bescheinigung darüber zu
ertbcilcn , daß eine dem vorgeführte » Fahrzeug
entsprechende fabrikmäßig gefertigte Waaengattnng
(Type ) den Bestimmungen 2 bis 7 genügt.

8 12. Bei der Veräußerung eines Kraftfahr¬
zeuges , das einer nach 8 11 zugelaffenen Waacn-
zattung angehört , kann die Firma dem Abnehmer
eine mit lausender Nummer versehene Ausfertigung
»er Bescheinigung mit der Wirkung verabfolgen,
daß ans Vorweisnna derselben sich für die Orts-
polizeibebörde eine besondere Prüfung erübrigt , ob
das Fuhrwerk den 88 2 bis 7 entspricht.

Diese Bestimmung gilt für alle von einer
Deutschen Central - odcrLanderpolizcibehörde aus¬

gestellten Bescheinigungen Über die vorschrifts¬
mäßige Beschaffcnbeit der Wagcngattnng.

8 13 . Die Bezeichnung des Sitzes der Orts-
polizeibebörde , in deren Bezirk der Eigenthümer
wohnt , sowie die Erkcunnngsniimmer sind rück¬
wärts oder auf beider ! Seiten des Fabrzengcs
nach außen hin , an leicht sichtbaren Stellen , in
deutlich lesbarer Schrift anzubringen und während
der Dnnkelbeit zu beleuchten.

Der Unterzeichnete Oberpräsident bebält sich
vor , über die Ansfübrnng dieser Vorschrift im
Wege der öffentlichen Bekanntmachung nähere Be¬
stimmung zn erlassen.

8 14 . Für vorübergehend in der Provinz
Hessen-Nassau verwandte Krnstsahrzenae , deren
Eigenthümer an einem Orte seine » Wohnsitz hat,
wo die vorstehende Bezeichnung derselben nicht vor¬
geschrieben ist, gelten die Bestimmungen des § 9
nicht , sotern der Führer durch die Bescheinigung
einer zuständigen Behörde Nachweisen kann , daß
da « Fabrzcna den an dem betreffenden Orte
gütige » polizeilichen Vorschriften entspricht.

Im Anslonde ansaefertigte Bescheinigungen
dieser Art müssen mit dem AnerkennungSvcrmerk
einer Deutschen Behörde versehen sein.

8 15 . Sofern für Fuhrwerke , die dem öffent¬
lichen Personentransoort dienen (Omnibusse,
Droschken und dergleichen ) , eine anders geregelte
Kennzeichnung vorgeschricben ist , behält es bei
dieser sein Bewenden.

8 16 . Die Ortspolizeibebörde des Aufenthalts¬
ortes hat , sofern es nacv ihrem vflicbtaemäßen
Ermessen erforderlich ist , jederzeit das Recht , die
Prüfung eines Kraftfahrzeuges auf seine Betriebs¬
sicherheit vorznnebmen und zu diesem Zwecke die
Vorfübrnna des Fahrzeuge « zu verlangen.

8 17 . Kraftfahrzeuge , welche den Bestimmungen
dieser Verordnung nicht oder nicht mehr genügen,
können , obaeseben von der etwaigen Bestrafung
de? Verantwortlichen , zeitweilig oder dauernd von
der Benutzung öffentlicher Straßen ausgeschlossen
werden.

DoSselbe ailt von Kraftfahrieiigktt hinsichtlich
deren eine Anffardernna zur Vorführung im Sinne
des 8 16 nickt Folge geleistet wird.

11 . Pflichten deö Eigentbiiiners.
8 18 . Der Eigenthümer ist dafür verantwort¬

lich . daß sein Fahrzeug sich in ordnungsmäßigem
Zustande befindet , daß namentlich die Bremsen
sicher und kräftig wirken , und daß e? m >t den vor-
aelchriebeiien Bezeichnungen versehen ist . Er ist
ferner dafür verantwortlich , daß da « Fahrzeug
nicht von einer nngceigneten oder niiznverlässigen
Perion geführt »ffrd.

Ist das Krastsabrzeng Eigentbiim einer
juristischen Person , so haben deren geordnete Ver¬
treter die Verantwortung.

8 19 . Auf Verlange » der Pnlizeibebörde bat
der Eigentbümer über diejenigen Personen , welche
sein Geiäbrt in Benutzung genommen haben , Aus¬
kunft zn geben.

8 20 . Der Eigenthümer eines mit einer Er-
kcninmgSnnmmer verfebenen Kraflwaaens bat . so¬
bald er den Wagen veräußert oder seinen Wobnort
verändert , der Polizeibehörde , . welche die Nummer
ertheilt bat , Anzeige zu erstatten.

V . Eigenschaften und Obliegenheiten des
Führers ( Lenkers ) .

? 21 . Das Führen von Kraftfahrzenaeu ist
mir solchen Personen gestattet .diemitden maschinellen
Einrichtungen und deren Handhabung völlig ver¬
trant sind und sich hierüber durch eine von einer
Behörde , einer behördlich beanssichtiqten Fahrschule
oder einem behördlich anerkannten Sachverständigen
ausgestellte Bescheinigung anrweisen können.

Die Bescbeinianna ist der Polizeibehörde des
Wohnortes de« Führers zur Kenntnißnahme vor-
,ulegen und von dieser mit einem entsprechenden
Vermerk zn versehen.

Im Anslande ausgefertiate Zeugnisse gelten
nur dann , wenn sic mit dem Anerkemnmasvermerk
einer Deutschen Behörde versehen sind.

M ' litärversonen , sowie uniformirte und mit
einem Dienstabzeichen versehene Beamte , welche das
Krastsabrzeng dienstlich benutzen , bedürfen eines
Besäbignngszeugnisses nickt.

8 22 . Personen , welche die den Führern ob¬
liegenden Vervstichtnngen (8 25ff ) verletzt haben,
kann da « Führen van Kraktfiihrwerken für
bestimmte Zeit polizeilich untersagt werden . Die
denselben ausgestellte Beschklnianng (8 21 ) ist die
Polizeibehörde an sich zn nehmen befugt.

8 23 . Personen unter 18 Jabren ist das Führen
von Kraftfahrzeugen nicht gestattet.

8 24 . Bilden die Kraftwagen oder -Fahrräder
öffentliche Transportmittel , so kommen für ihre
Führer auch noch die Vorschriften der das betreffende
Transportgewerbc regelnden Polizeiverordnungen
zur Anwendung.

8 25 . Der Führer ist gleich dem Eigenthümer
(818 ) dafür verantwortlich , daß das Kraftfahrzeug
mit den nach 8 9 dieser Verordnung vorqeschricbenen
Vermerken versehen ist. Er hat die Bescheinigung
im Sinne de« 8 10 und da « Zengniß im Sinne
de« 8 21 während der Fabrt stets bei sich zu führen
und ans Verlangen den Anfsichtsbeointen vorziilegen.

8 26 . Der Führer ist verpflichtet , sich vor der
Fahrt davon zn überzeugen , daß alle maschinellen
Einrichtungen,insbesondere die Bremsvorrichtungen,
in ordniincismäßiaem Zustande sind und gut wirken.

8 27 . Von Krastfabrzeugen dürfen nur die
auch kür andere Fuhrwerke bestimmten Straßen
und Wegetbeile benutzt werden.

Die Ortsvolizeibehörde sind befugt , darüber
hinaus da « Befahren bestimniter Straßen , Wege
und Plätze , sowie von Tbeilen derselben ganz oder
zeitweilig zu untersagen . Das Verbot ist öffentlich

bekannt zu machen . Außerdem sind in diesem
Falle die für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
verbotenen Wege , sofern nickt wegen besonderer
örtlicher Verhältnisse durch dieLandeSpolizcibehörde
Ausnabmen zugelassen werden , mit deutlich lesbaren,
das Verbot enthaltenden Tafeln zu versehen.

Die Sperrung einzelner Straßen für Kraft-
fahrzengebleibt den Ortspolizeibebörde » Vorbehalten.

Auf Fußweacn . die für Fahrräder freigegebcn
sind , ist der Verkehr mit Kraftfährrädern nur mit
besonderer volizeilicker Genebmignna zulässig.

8 28 . Die Geschwindiakcit der Fahrt darf bei
Dunkelheit oder ans städtisch nnaebanten Straßen
das Zeitmaß eines in gestrecktem Trabe befindlichen
Pferdes (15 Kilometer in der Stunde ) nicht über¬
schreiten . Außerhalb der Bebaunnasgrenze darf
sie, wenn gerade und übersichtliche Wege befahren
werden , angemessen erhöht werden , jedoch nicht bei
Dunkelheit.

8 29 . Wettfahrten mit Kraftfahrzeugen ans
öffentlichen Wegen . Straßen und Plätzen sind
verboten . In besonderen Fällen können Ausnahmen
mit Genebmioung der Herren Ministerder öffentlichen
Arbeiten und des Innern von den Regierungs-
Präsidenten gestattet werden.

8 30 . An denjenigen Stellen , wo ein lebhafter
Verkebr von Wagen , Reitern , Radfahrern oder
Fnßgänaern stattsindet , sowie aiff Strecken , die
derart schlüpfrig sind , daß die Wirksamkeit der
Bremse in Frage aestellt ist , darf höchstens mit der
Geschwindigkeit eines kurz trabenden Pferde?
(10 Kilanicter i» der Stunde ) gefahren werden.

Beim Passiren von engen Brücken . Tboren
und Straßen , beim Einbiegen aus einer Straße
in die andere , ans abschüssigen Wegen , bei scharfen
Straßcnkrümmimgen . beider Ausfahrt ans Grund¬
stücken , die an öffentlichen Straßen liegen , und bei
der Einiabrt in solche Grundstücke , sowie an allen
unübersichtlichen Stellen muß so langsam gesabren
werden , daß der Kraftwagen nöthigenfalls sofort
znm Hallen aebrackt werden kann.

8 31 . Während der Dunkelheit und bei starkem
Nebel niüssen die Laternen brennen.

8 32 . Der Führer bat entgegenkommende , zn
überholende , in der Fahrtrichtung stehende oder
die Fahrtrichtung kreuzende Menschen , insbesondere
auch die Führer von Fuhrwerken , Reiter . Rad¬
fahrer , Treiber von Dieb u . s. w . durch deutlich
hörbares Signal rechtzeitig ans das Naben de?
Kraftwagen « anfmerkiam zn machen . Er bat
ferner lanasam zn fabren „ ad zu halten , sofern
dies zur Vermeidnna von Unfällen erforderlich ist.

In alcicker Weis ? ist Signal zn «eben vor
Straßenkreuzungen , sowie in de» 8 90 Absatz 2
angeführten Fällen.

Mit dem Signalqeben ist sofort anszubören,
wenn Vierde oder andere Tbiere dadurch nnrubia
oder scheu werden . Zweckloses oder belästigendes
Signalaeben ist zu unterlassen.

8 33 . Merkt der Führer , daß ein Pferd , oder
ein anderes Tbier vor dem Kraftwagen scheut , oder
daß sonst durch das Vorbeisahren mit dem Kraft¬
wagen Menschen oder Tbiere in Gefahr gebracht
werden , io bat er lanasam z» fahren und erforder¬
lichen Falls anznbalten . Das Ansvnffen des
Dampfe ? bei Kraftfabrzenaen mit Dampfbetrieb
hat zu unterbleiben , insoweit dadurch das Scheuen
von Vieb oder eine sonstige Störung verursacht
werden kann.

F 34 . Ans den Haltrnf eines polizeilichen
Exekntivbeamten bat der Führer de? Kraftfahr¬
zeuges sofort anznbalten.

' 8 35 . Verläßt der Führer das Krastfahrzeua,
so bat er die Maschine abznstellen beziehungsweise
das Triebwerk anszilsckalten . ferner bat er die
Brenise anznzieben , anck Vorsorge zn treffen , daß
sein Fahrzeug nicht durch Unbefugte in Bewegung
gesetzt werde » kann.

VI . Anhängcwagen.
8 36 . Das Mitfübrcn von Anhängewagen ist

im Allgemeinen nnstattbast und nur ausnahms¬
weise ans Grund besonderer polizeilicher Erlanbniß
zulässig.

Auf den Transport schadhaft gewordener
Fahrzeuge findet diese Besiimmuua keineAnwendung.

Die « Verbot gilt feiner nicht für einen mit
einem Krastfabrrad verbundenen Anhängewagen.
Kraftfabrrad und Anhänger werden in diesem
Falle als ein einheitlicher Kraftwaaen angesehen,
dergestalt , daß die für Kraftsabrräder erlassenen
Sonderbestimmnngen (z. B , 88 9 , 7 dieser Ver¬
ordnung ) keine Anwendung finden.

VII . Strafbestimmungen und Zeitpunkt
des Inkrafttretens.

8 37 . Znwiderhandlungen gegen die vor¬
stehenden Bestimmungen werden in Gemäßheit de«
8 366 Nr . 10 Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis
zu 60 Mark oder Hast bis zu 14 Tagen bestraft.

8 38 . Diese Verordnung tritt am 1. Januar
1902 in Kraft.

Kassel , den 13. November 1901.
Der Obervräsident.

I . V .: Fromme.

In Ausführung de« 8 13 Abs . 2 der vor¬
stehend veröffentlichten Polizei -Verordnung , betr.
den Verkebr mit Kraftfahrzeugen vom heutigen
Tage , wird hierdurch Folgender bestimmt:

1 . Jedes Krastsabrzeng bat auf der Rückseite
ein Schild zu führen , auf welchem die volizeiliche
ErkenmingSniimmer ( in arabischen Ziffern ) und
der Name der OrtSpalizeibchörde ( in lateinischer
Schrift ) aiizubrinaen sind.

2 . Da » Schild muß von weißer Farbe,
mindesten » 30 Ctm . breit und mindestens 25 Ctm.
bock fein . Die Höbe der schwarzen Zahlen soll
12 Ctm . und die Stärke ihrer Grundstriche 2 Ctm .,

die Höhe der großen Buchstaben 6 Ctm . und ihre
Stärke l ' /a Ctm . betrauen . Schnörkel und Ver¬
zierungen an den Buchstaben und Zahle » , welche
die Deutlichkeit beeinträchtigen , sind fortzulasicn.

3. Von der bei der Dunkelheit vorgeschriebenen
besonderen Beleuchtung des Schildes kann abge¬
sehen werden , wenn Erkennnngsrmmmer und Name
der Ortspolizeibebörde auf der nach rückwärts zu
führenden Laterne deutlich durchscheinend ange¬
bracht sind.

Die unter Nr . 2 vorgeschriebencn Maße sind
alsdann gleichfalls innezuhalten.

Kassel , den 13. November 1901.
Der Oberpräsident.

I . SS.: Fromme.

Vorstehende Polizei - Verordnung bringe ich
hiermit zur allgemeinen Kenntniß.

Der Antrag auf Zutheilung der ErkemmugS-
nummer gemäß § 10 der Verordnung ist unter
Vorlage des Nachweises , daß das Fahrzeug den
vorgeschricbenen Bestimmungen genügt , bei der
dicSseitiacn Verwaltung zu stellen.

Wiesbaden , den 20 . Dezember 1901t
Der Polizei -Präsident.

I . V . : Falcke . _

Bekanntmachung.
Es sind neuerdingSmehrfachZuwiderhandlungeu

argen die Bestimmungen der Polizei -Verordnung
vom 1 . Ancinst 1889 dadurch vorgekommen , daß
ans Grundstücken Entwässerimasarbeiten ohne
baupolizeiliche GenehmignngauSaesührtworden sind.

Im Interesse der Betbciligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Peränderuna einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Tbeils derselben , ein¬
schließlich der oberirdischen Anlagen , nur auf
Grund einer polizeilichen Erlanbniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 1 . April 1902.
Der Polizei -Präsident . In Vertr : Falike.

Bekanntmachung.
Zur Kavitnlation für die Maschinistenlaufbahn

bej de » Werftdivisionen und dem Maschinenversonal
der Torpcdo -Abtheilungen der Kaiserlich Deutschen
Marine werden » ach der Marineordnung auch
Scedampsschiffsmaschinisten 4 . Klasse und solche
Personen zngelassen , die eine dreijährige Lehr - oder
Arbeitszeit als Maschinenbauer , Schlosser , Kupfer¬
schmied , Electrotechniker , Mechaniker oder in ähn¬
lichen Handwerken Nachweisen können , wenn diese
Anwärter entweder eine Eintrittsprüfnng besteben
oder entsprechende Schulzengniffe vorlegen . Bei
den Königlichen Seemaschimstenschnlen in Flens¬
burg und Stettin sind neuerdings Vorbereitung «-
knrsc für de» Eintritt als Maschinistenanwärtcr in
die Kaiserliche Marine eingerichtet worden . Am
Schlüsse der Kurse werden Prüfungen abgehalten,
und darüber Schulzeuanisse ansgestellt . Der Herv
Staatssecretär des Reichs -Marine -AmtS hat die
auf Grund der Schlußprüfung ausgestellten Zeug¬
nisse mit der erwähnten Eintrittsprüfung als gleich-
wertbia anerkannt.

Die Kurse , die eine Dauer von acht Wochen
haben und da ? Pensum der Maschinisten 3. Klaff»
unter Hinzurechnung des Zeichenunterricht « um-
faffen , werden alljährlich beginnen in Flensburg
am 10 . April und 20 . Oktober und in Stettin
am 5 . Januar und 15 . Juni . Dar Schulgeld
beträgt 30 Mark » nd die Prüfnnasgedühr 5 Mark.

Berlin IV . 68 . den 23. April 1902. *
Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung : gez . Lohmann.
..Wird hiermit veröffentlicht ."
Wiesbaden , den 22. Mai 1902.

Der Polizeipräsident . K . Prinz von Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend das Verbot des Fnhrverkehrs
auf dem Platze zwischen der Evangelische«
L- anvtkirche und dem Marttkefler » sowie
zwischen diesem und den» Rathhausebeflnd«
lichen Fahrstraße während der Marktzeit.

Ans Grund de? 8 73 der Polizei -Verordnung
vom 18 . September 1900 wird hiermit bestimmt:

1 ) Das Befahren de« für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Platze « an der Westseite der
Evangelischen Hauptkirche zwischen dieser und dem
Marktkcller mit Fuhrwerken aller Art ist verbotcu.

Ebenso ist es untersagt , bespannte oder int»
bespannte Fubrwerke auf diesem Platze auszustellen.

2 ) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art,
welche nicht den Marktzwecken dienen bezw. nickt zur
An - oder Ilbsubr von Marktgegenstönden bestimmt
sind , auf der Fabrstraße zwischen dem Rotbbau«
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 Uhr Vormittags und 2 Uhr Nach-
mittaas , untersagt.

Zuwiderbandlunaen gegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver-
ordnnna angedrohtcn Strafe geahndet . *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Königlich ? Polizei -Präsident . (

_ K. Prinz von Ratibor.

Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit ausdrücklich da¬

rauf bingewiesen , daß sic bezüglich der Aufstellung
und Verwendung van Acetylengasapparaten von
den Lieferanten Gewähr für die richtige Aus¬
führung ui,d Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müssen . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
&  vom 26. Mai bis einschl. I . Juni 1902.

. I. Krmhtmarkt.
Z°k°r . p. 100 ft.
Stroh . 100 „
Hcu . 100 „

II . Viefwiarkt.
Achsen: I. Qualität . p. 60 ft,

IJ. „ . , 50
^ühc: I. Qualität . p. 60 "

II . 60
SSweiue u "
ftälber . . . ^ "
Hanimel " "

u m - M' ünaNenLutter . . .
Eier . . . .
Handkäie . '.
Fobrikkäie . .
Eßkartoffelu
Neue ftarroffeln
Zwiebeln. , . .
Zwiebeln. ... . ..
Blumenkohl
Kopfsalat . .

Wiesbaden , den 81. Mai

. p. ft.
P. 25 St.
.. 100 „
.. 100
v. 100 ft.

p. ft.

. p. 60 ft.

. p. St.

Höchst.
Drei?.
*1 &
18 60
6,60
9 20

240
1 60.

p
-28
-30
13—
—40
-I 6!
1902.

Niedr.
Preis.
*1 ^
18-
6 60
8 40

70
65
65
56
1
1
1

2
1
4
3 50

- 4 fi
- 30
13 —
-30
—i o

Gurken . . . .
Spargel . . . ,
Grüne Bohnen .
Grüne Erbsen . .
Wirsing . . . .
Wcigkraut . . .
Rotbkrant . . .
Gelbe Rüben . .
Weiße Rüben . .
Kohlrabi, obererd.
ftoblrabi . . . .
Grünkohl . . .
Römisch-ftohl . .
Petersilien . . .
Borre . . . . . .
Sellerie . . . .
Kirschen . . . .
Erdbeeren . . .
Stachelbeeren . .
Trauben . . . .
Aepsel . . . .
Birnen . . .

Hö *it. Wirtr.
Preis. Preis.
H -3> 4

. p. St. — 30 — 20
. . . p. ft. 1 — — 80

— 80 — 60
. . It U 50 — 40

— 40 — 30
. . p. 50 ft. — — — —
• . . p. ft. — — —
• ' • » N
• * * tt ft
• • • » n
• ' " " " ~

— •22 _ 20
. . „ ^ — 60 — 40

• . p. St. — 5 — 3

. . "p. ft. 1 20 80
4 — 3 20

• - - » . — 20 — 20

. — 80 80
• • * « H

Eine Gans .
Eine Ente .
Eine Taube.
Ein Halm . ,
Ein Kulm .
Ein Feldbuhn

.P . ft.
Heckt . . . .
Backfische

IV. Zgrod und Aschk.
Schwarzbrod: Langbrod p. 0,- ft.

» . L.
Rundbrod ' 0,5 ft!Q

Wcißbrod: ». 1 Wasserweck. ~!
_ . b. 1 Milchbrödche» .
Weizenmehl: No. 0 . p. 100 ft.

. I • - 300' „

. II . . 100 ..

Höchst,
j Preis.

Niedr.
Preis.

* o. •ft 2

—
70

—
50

i 80 1 60
2 20 1 60

2 80 2 10
3 40 3 20

— 80 — 50

_ 15 13
— 52 — 43— 13 — 13—45 —45

3 3
32 50 30 —
28 — 28 —
26— 26—

Roggenmchl: No. 0 . p . 100  ft.
„ - I . »100  „V. Akeiliü.

Ochscnfleisch: von der Keule p. ft.
Bauchffeisch . „

Kuh- oder Rindfleisch .
Schweinefleisch. .
Kalbfleisch . " "
Hammelsteisch.
Schasfleisch . " "
Dörrfleisch.
Solberfleisch. "
Schinken . "
Speck(geräuchert) . . . . ”
Schweineschmalz
Nierenfett.
Schwartenmagen: frisch'. ! "

» geräuchert„
Bratwurst.
Fleischwurst. .
Leber-u. Blutwurst : frisch' I ",

geräuchert „ ,.

Bekanntmachung.
Bon dem zwischen der 2. Gewann „Dreiweiden"

and den Districteu„Dotzheimerpfad" und „Pbilgus-
w,eS belcaeneu Feldwege werden die aus dem
fflaue mit blauer,Färbe bezeichncteu Theile (Lagcrb.

nnb f
Vio- 0094 von 1 e>, 6.5,25 qm und No. 6002 von
la 38,76 qm) nach ordiiinigsmäßiaerDurchführung
des gemäß § 57 des Zuständigkeits-Gesetzes vom
i . August 1883 eingeleitetcn Verfahrens hierdurchcingezogen.

Die .cingezogcncn Wegtbeile sind durch den
neu angelegten Verbindungsweg nach der Göben-
. . ab
worden yio' ^00 von 1 a 61 qm ersetzt

Wiesbaden , den 27. Mai 1602.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Von dem sog. alten Walluferweg wird der

mit Lagcrb. No. 9075 bezeichnete Tbeil von 3 a
! i ordnulvismäßiger Durchffihriing des
^ematz 8 5? des ^ uständiakeitß- Gesetzes vom
l . August 1883 cingcleiteten Verfahrens hierdurchctngezogcn. *

Wiesbaden , den 27. Mai 1902.
. .̂erQlberbüraermeister. In Vertr .: Körner.

Bekanntmachung.
Der Weg im District „Grub", linksseitig neben

. „ .. . . aauah
der Lanzstrnne herziehend. No. 9246 des Lagcrb.
von - a 29,5 qm Flächeninbalt wird »ach oro-
nutlgsmaßiger Durchführung des gemäß 8 57 des
Zuständigkeits-Gesetzes vom 1. August 1883 ein-
llklettelen Verfabrens hierdurch eingczogen . , *, Wresbade« , den 27. Mai 1902.

Der Oberbüroermeister. Zn Vertr .: Körnet.
Bekanntmachung.

5 .i,Dottnerslog , den 8. Juni d. Js . , Nach¬mittags 4 Uhr , soll die Klee- und Gras-
ereseenz von 2 Gritndslücken an der Beethoven-
nnd ,vrankfurtkrstraße (früheren Excrcmenten-
^E ^ " 9r»be) öffentlich meistbietend versteigert

AÄSS "* 4 « - «!
Wiesbaden , den 28. Mai 1902.

Der Magistrat.

Verdingung.
Die Ausführuiia

a. der Abbruch- u. Dachdeckerarbeitcn— Loos VII
b. der ftlempncrarbeiten— Loos VIII

für den Um- und Erweiterungsbau des Kurhaus-
prov,sor,ums (Pauliuenschlößchen) soll im Wege

>der öffentlichen Ausschreibungverdungen werden.
Augebotssormiilorekönnen wäbrend der Vor-

mittagsdieuststundkn im Ratbhause, Zimmer No.41.
eingelebkn. auch vo» dort gegen Baarzahlung oder
bestellgeldtrcic Einsendung von 50 Pf . für jedesLoos bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„ S . Sl.
07 Loos " versehene Angebote sind ivätestens bis

Montag , den 8. Juni 1902,
Vormittags 10  Uhr,

hierher emznreichen.
Die Eröffnung der Angebote eriolgt — unter

Enthaltung der obigen Loos-Reibeniolae — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

. .. IsUr die mit dem voracschriebenen und ans-
(jeTuiitcn-oerbtnßimq$forimilar eingereichlen Ange-
bote werden berücksichtigt. *

Znschlagssrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 80. Mai 1902

Stadtbanamt , Abth . für Hochbau.

Bichhof -Bericht
für die Woche vom 22. bis 28. Mai 1902.

Höchst.
| Preis.

’Jiicbtr
Preis.

i * 4 4
124 75 24 50

22 00 22 —

1 52 1 40
1 36 1 28
1 36 1 32
1 80 1 60
1 60 140
1 40 1 20
1 10 1—-
1 80 1 60
1 80 1 60
2 — 1 84
1 84 1 80
1 80 1 60
1 — —80
2 — 1 60
2 —

1
80

- 1 80 60
1 60 1 40

— 96 — 96
1 2
Ml.

—! 1 80

Kaufmännische Fortbildungsschule.
. . Durch Bekanntinnchuna von, 1. April d. I.
bat der Magistrat die hiesigen Handeltreibende»

./fordert , alle von ihnen beichäftigten, „ach dem
Ortsstatut Mulpstichtigen Personen, die seit dem
1. . zaunar d. I bei ihnen eingetreten sind, binnen
Ä ^ ssen nach der ersten Veröffentlichung der

der Folge eintrctenden
Aulpfl,ästigen Personen spätestens am sechsten
Tage nach deren Annabme, zum Eintritt in die
-Fortbildungsschule im Rathhause, Zimmer No. 3anzumtldeii. '
^ Wir geben dies wiederholt bekannt mit dem
Bemerken, daß bei Unterlassung der vorgeschriebenei-
Anmeldung von uns Strafantrag aestellt werden

Wiesbaden , den 14. Mai 1962. *
__ Der Schulvorstand.

Vcrdingnng.
Die Ausführung der' Ban'arbeiten zur Er¬

richtung einer Accisebebestelle auf dem Terrain
der früheren Heff. Lndwigsbahn Hierselbst, und zwar:
~t>08 I Erd-, Maurer - und Asphalt-Arbeitci!,

„ II Zlmmer-Arbeiten,
„ III Dachdecker-Arbeiten,
„ IV Klemvner-Arbciten,

V Schreiner-Arbeiten,
», Vl Schlosser-Arbeiten,
„ VII Glaser-Arbeiten,

VIII Tüncher-Arbeiten,
sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver-
dnngeii werden.

, Angebots-Formulare . Verdingungs-Unterlagen
mid Zeichnungen können wäbrend der Vormittaa«-
Dienststiiliden ans dem Büreau für Gebäude-
Ilnterbaltiing, Friedrichstraße15. Zimmer Na 5
euigcseben, die Verdingiiiigs-Unterlageii auf Zimmer
No. 1 dess. Bureaus bezogen werden.

Verschlosski,-- und mit der Aufschrift
spätestens' bis ®Cff‘" 2t"0fbotc

Montag , den 9. Juni 190Ä
Vormittags 11  Uhr,

hierher cmznrcicheii.
^ Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen L°os-Reibensolge — in
Gegenwart ^ etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebencn und auS-
gefullten Verdingungs-Formular ctngereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. ' *

Znschlagssrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 27. Mai 1902.

Stadtbauamt , Slbtheilung für Hochbau:
Bürean  für Gebüude-Unterhaltnng.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstelluna eine« «5,78 lfd.

r -lnn Ianflen  Betonrohr - Canals (Profil
40/30 cm) »I der ersten Parallelstraste zum

s'-^-riedr !ich-Ring , südlich der verlängerten
Adelheiduraße sollen ,», Wege der öffentlichen
Auslchreibung Verdi,„gen werden.
. . Zeichnungen köiiiien während der Vormittags-
dienstitnnden,m Rathhause, Zimmer No. 72. eiu-
aesehen. die Verd,„gunpSiinterlagcn im Zimmer
No. o7 gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie
Ein>eiiduna von o0 Pf . bezoaen werden.

, Berschloffene und mit entsprechender Aufschrist
versehene Angebote sind svätesten« bis T ^

Dicnftag, den 10. Juni 1902,
Vormittags 11 Uhr,

bierber -inzureichen, z>, welcher Zeit di- Eröffnung

»üb ? "« erfölg".^ "" " ^ ieX  CttBn erfdie "' enbc"
dem vorgeschriebenen und ons-

bote werL7b7rücksich!fg7 ^ ° ' ^ gereichten Ange-
Z>,schlagsfrist: 3 Wochen.
WrcSbadcn , den 28. Mai 1902.

ai . Stadtbauamt,
_Bbth . für Canalifationswefen.

Ochsen

ftüh'c

Schweine
ftälber .
Hammel.
Ferkel. .

i
Preise von —dis S

per s?

Schlacht¬
gewicht

1 stg
Schlacht¬
gewicht
Stück

70 — 72
65 — 67 _
35 —66 —
56 —59-
1 12 1 24
1 10 150
1 20 128

Städtische Schlachthaus-Verwaltung.

Bekanntmachnng.
sro„ ®{ui. des § 1 der Polizei-Verordnung.
i â orbl,11 ns für die Stadt Wiesbaden, vom
sh  ? CreJü ber  wird besonders auf folgende
88 derselben aufmerksam gemacht:

8 12. Der Verkauf von Geaenständen des
eigentlichen Wochenmyrktverkehrs im
Ilmderziehen iniierbolb des Stadtgebietes
ist an denWochenmarkttage»vor l0 Uhr
Vormittags untersagt . Ans Milch,
Backwaaren»nd Fleisch und das Ueber-
ô rigen bestellter Maaren an ständige

s nn  Abnehmer bezieht sich dieses Verbot nicht.
8 -ist. Sofern nicht noch allgemeinen Straf-

äesctzeu ködere Strafen verwirkt sind,
werden Urbertretuuaeii dieser Markt¬
ordnung mit Geldbuße bis z» 30 Mork
und im Falle des Unvermögens mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft. *

Wiesbaden , den 18. Mai 1902.
_Städt . Aceisc-Amt.

Bekanntumchttng.
Der is-ruchtmarkt b-ainnt während der

^ 's"̂ ^ ^LL '̂ "l»l-̂ ichS-pLmL
_ Städt . Rceiseamt.

Freiwillige Feuerwehr
a,, der oberen Platterstraste.
^ -? '* Mannschaften der Hand-

fprztzen-nnd Leitcr-Abtheilungen
"« derobere » Platterstraste werden
ans Drenstaa » den 3» Juni l.
ii bun*e 7 U,,r ' f'" ei"tr  Uebungtn Uniform an die Remisen geladen

Rach der Uebung wird die
», .« -SL -WK " « —

S .. .L !,9 ri «5:
h »i1nftlic()t8 Erscheinen erwartet. *

Wiesbaden , den 28. Mai 1902.
_ Die Branddirectio n

Freiwillige Feuerwehr.
~ _ Die Mannschaften der Leiter-,

' ' Sangspritzen -
Handsprrtzcn- und -Netter . 2lb-
theilungen des vierten Zuges
werden auf Mittwoch , den 4 . Juni
!: o «, Abends 7 Uhr, zu einer
Uebung in Uniform an die

™,, Remisen geladen.
-Mit  Bezug ans die §§ 17, 19 und 23 der
Ä » ;iSeKÄt 35ie,,fiorbnuns

Wiesbaden , den 28. Mai 1902.
Die Branddireetion.

Bekanntmachung.
Die städtische Keuerwache,

Nengasse 6, ist unter No. 4« an
_K» nsprechamt dahier ange-

schlosien.so das; von jedem Telephon,
anschlutz Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht werden kan». Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die

. Benutzung der Telephonnnschlüssc zu
AenermNdungen empfohlen. *Wiesbaden , im Oktober 1901.
Der Branddlrector. Scheurer.

Xggsallisdie l -klnäesbibliolltvli.
Vse^sieünjzg ^^11 diorugskommsnell Lücder,
016  vom 2 . Juni 1902 an im Lesezimmer aus-
gestellt sind und dort vorausbestellt werden

können.
Eys, \V. J . van, Bibliographie des Bibles en

Jangue franqaise des XV . et XVI . siecles . T. 1.
Geneye 1900. Katalog der Handbibliothek im
Ausleihezimmer der Kgl. Universitätsbibliothek
m Mönchen. A. 3. Erl. 1902. Gesell , v . Prof.

, Uiesegang . Bibliographie d. deutsch . Zeit-
schnften -Litteratur. Bd. 8. Lpz. 1902. Bocken
en Brochures der Bibliotheek der Universiteit
van Amsterdam over de roomsch-katholicke
kerk etc.  Amst . 1901. Gesell , v . d. Universitäts-
bibl. zu Amsterdam. Pinke , H„ ungedruckte
Dominikanerbriefe des 13. Jahrhunderts . Pader¬
born 1901. Fechner , Girat. Theod ., Die Tages-
ansicht gegenüber der Kaohtansicht . Lpz. 1879.
Bilharz, Alphons , Die Lehre vom Leben . Wiesb.
J . F . Bergmann 1902. Graul, Rieh ., Die Krisis
im Kunstgewerbe . Lpz. 1901. Bühne und Welt
J»hrg 3 Bd. 2. Berlin 1901. Kunst für Alle.
Jahrg . i6 . München 1901. Gesch. v. Nassauischen
Kunstverein. Kunstsohatz, Der, Wien 1899.
Zeitschrift für Bauwesen . Jahrgang 50 und 51.
Berlin 1900 u. 1901. Archiv für soziale Gesetz¬
gebung und Statistik . Jahrg . 16. Berlin 1901.
Albrecht , H., Handbuch der sozialen Wohlfahrts
pflege . Berlin 1902. Kriege Friedrichs des
Grossen, ’lbeil 3. Der siebenjährige Krieg.
Bd . 1, 2, 3 und Karten Bd. 1. Berlin 1901.
Schlichting , v , Moltke’s Vermächtniss . München
1901. Abba. Gius. Ces., Von Quarto zum Volturno.
Tagebuchblätter . Berlin 1901. Kaulen , Willi .,
Geschichte d. Alltagslebens . Mit Illustrationen
v,W . Steinhausen . Frankfurt a. M. 1880. Mueh,

Heim ftth der Indo ^ermanen . Berlin
1J02. Schwalm , J., Der Landfrieden in Deutsch-
land unter Ludwig von Buiern. Göttinnen 1889
Grauert, Herrn Die Herzogssewalt in Westfalen.
. aderborn 18<7. Petersen, Jul ., Das Deutfichthum
in Elsass -Lothringen . Mönchen 1962. Kühn,
Emil , Briefe aus Elsass -Lothringen . Lpz. 1892.

HE ., L’Italia Barbara contemporanea.
Mil. 1898. Blumenthal , Graf v., Tagebücher aus
den Jahren 1866 und 1870/71. Stuttgart 1902
Nagler , Karl Ferd. Friedr., Briefe an einen Staats¬
beamten. Lpz. 1869. Lenau , Nie ., Brief an einen
Freund. Herausg . von Karl Maver. Stuttg 1853
Steig , Reinhold , Heinrich v. Kleist ’s Berliner
Kämpfe . Berlin 1901. Krones, Kranz v., Feld¬
marschall Radetzky . Ein Lebensbild . Wien 1891.
Lorenz , Ottok., Friedlich Grossherzog von Baden
Ein Charakterbild. Berlin 1902. Eitner, Roh '
QueUenlcxikon der Musiker. Bd. 5. Lpz. 1901.
Gesell , v. Königl . Preuss . Unterriohtsministerium.
Herder, Sämmtliohe Werke . Herausg . v Bernh
Suphnn. Bd. 1—32. Berlin 1877—1901 Beck¬
stein. Ludwig . Der Dunkelgraf . Roman . Fraukf,
a. M. 1854, Alexis . Willibald , Die Treibjagd

Ein scherzhaft idyllisches Epos in vier Gesängen.
Berlin 1820. Ompteda, Georg Freiherr von,
Sylvester v. Geyer. Bd. 1, 2. A. 7. Berlin 1901.
Knauer. Georg, Gedichte . Wiesbaden , H. Staadt
1902. Faust , Jos ., Die Bettelmusikanten . Schau-
spiel in 5 Akten. Limburg a. d. L. Vereins¬
druckerei 1901. Golther, Wolfg ., Das Rolands-
hed v. Pfaffen Konrad. Münch. 1887. Graf, H.
G., Goethe über seine Dichtungen . Tbeil 1. Die
epischen Dichtungen . Bd .2. Krankt, a. M. 1902.
Bode, Wilh ., Goethe’s Aesthetik . Berlin 1901.
linker , Oskar, Boccacio -Funde . Braunschweig
190j . Archiv , Internationales , Für Ethnographie.
Bd. 14. Leiden 1901. Gesell , v. Königl . Preuss.
Unterrichtsministerium . Beiblätter zuden Annalen
der Physik und Chemie. Band 25. Lpz . 1901.
Drude, Paul, Physik des Aethers auf elektro¬
magnetischer Grundlage. Stuttgart 1894. Zeit¬
schrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im
preussischen Staate . Atlas zu Bd . 48 und 49.
Berlin 1900 u. 1901. Schmidt, F ., Photographisches
Fehlerbuch . Ein Rathgeber für Anfänger . T. 1,
2. A. 2. Wiesbaden , 0 . Nemnicli 1901. Hof¬
mann, Albert, Die Praxis der Farbenphotographie
nach dem Dreifarhenprozess . Wiesbaden , O.
Nemnicli 1900. Triepel , H., Einführung in die
physikalische Anatomie . T. 1, 2. Wiesbaden,
•I; F. Bergmann 1902. Fütterpr, Gust., Ue ’per
die Aetiologie des Carcinoma. Wiesbaden , J. F.
Bergmann 1901. Dammann, Carl, Die Gesund¬
heitspflege der landwirtschaftlichen Haussäuge-
thiere . Praktisches Handbuch . A. 3. Berlin 1902.
Hildebrand , Scholz , Wisting , Das Arterien System
des Menschen im stereoskopischen Röntgenbild.
Bd. 1, 2. Wiesbaden , J. F. Bergmann 1901.
Heim, Max, Die nervöse Schlaflosigkeit , ihre
Ursachen und ihre Behandlung . Bonn 1902.
Archiv für Physiologie . Bd. 87. Bonn 1901.
Archiv für Klinische Chirurgie. Bd. 66. Berlin 1902.
Archiv für Klinische Medizin. Bd. 43. Berlin 1901.
Jahresbericht über die Leistungen und Fort¬
schritte der gesammten Medizin. Jahrg . 35.
Bd. 2 . Berlin 1901. Lubarsch, Otto. Arbeiten
an der pathologisch - anatomischen Abtheilung
des Kgl . Hygienischen Instituts zu Posen . Wies¬
baden, J. F. Bergmann 1901. Waibel , Carl,
Leitfaden für Unfaligutaehten . Wiesbaden,
J. F. Bergmann 1902. , *

axüd uub Vertu, tn & Stfecllrntttg ’lditii$of.8m0b(Utffrel tn Wtetbube,

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 6.25 bis Cob-

lenz , 8, 9.25 (Schnellfabrt „Borussia “ u. „Kaiserin
Auguste Victoria “), 9.50 iSclmellfahrt „Hansa“
und Niederwald “), 10.20, 11.26 (ßchnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König “), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen ) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied,
Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen . Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/- Uhr.
Rilleta u. Auskunft in Wiesbaden hei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden : J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newvork - und Baltimore-Linien:
S.-D. „Trave “ nach Genua, 29. Mai 4 Uhr Km,
von Neapel . S.-D. „Lahn“ nach Nowyork , 29. Ma
7 Uhr Nachm, von Neapel . D. „Neckar “ nao
Bremen, 29. Mai 12 Uhr Mittags von Newyork
D. „Frankfurt “ nach Bremen, 28. Mai 2 Uhr Nm
von Baltimore . D. „Dr sden“ nach Baltimore
-9 . Mai , Uhr Vorm, in Baltimore . D. „Barba¬
rossa“ nach Newyork , 29. Mai 7!/» Uhr Nachm.
Lizard passirt . D. „Rhein “ nach Baltimore,
-9 . Mai 4 Uhr Nm. von Bremerhaven. — Cuba-,
Brasil - und La Pinta -Linien : D. „Trier“ nach
Bremen. 29. Mai von Havana . D. „Borkum“
nach Vigo , Antw., Bremen, 30. Mai Lus Palmas
passirt . D. „Bonn“ nach Rotterdam, Antw ., Br.,
28. Mai von Lissabon. D. „Mark“ nach Ant¬
werpen, Bremen . 30. Mai von Southampton . D.
„Mainz“ nach Brasilien , 28. Mai von Lissabon!
D. „1falz nach La PI atu, 30. Mai Quossant
passirt . — Ost-Asien- und Australien-Linien - D.
„Stuttgart “ nach Bremen, 28. Mai in Bremerhaven.
D. „König Albert “ nach Hamburg, 28. Mai von

• ? r‘ K-R. Luitpold “ nach Hamburg,
28. Mai m Hongkong . D. „Hamburg“ ( Hamburg!
Amerika -Linie ) nach Ost-Asien, 28. Mai in Hong-
kong . IX „Sachsen“ nach Ost-Asien, 29 . Mai von
Neapel . D. „Bamberg:“ nach Brennen, 29. Mai von
oqYi 0’- „H* »Freiburg“ nach Bremen, Hamburg,
oq 1,1/. Suez - H. „Würzburg“ nach Owt-Asien.
28. Mm Quossant passirt . D. „Königin Luise“
nach Bremen, 29. Mai in Antwerpen. D. „Gera“
nach Australien , 30. Mai Gibraltar passirt . —-
hnuetten -Sohulsohitr „Herzogin Sophie Charlotte*
nnrh V almouth f. O.. 29. Mai in Fnlmouth:

1
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